
Tarifvertrag
für kirchlich beschäftigte Lehrkräfte

der Schulstiftung der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Norddeutschland

TV KBL1

Vom 13. März 2023

(KABl. A Nr. 120 S. 303)

in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 1 vom 14. Mai 2024
(KABl. A Nr. 53 S. 197)2

1 Red. Anm.: Der Tarifvertrag wurde ursprünglich zwischen dem Verband kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger in
Norddeutschland (VKDA) und der Kirchengewerkschaft Nord, vertreten durch den Vorstand und der “ver.di – Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft“ (ver.di), vertreten durch die o. g. Landesbezirksleitungen abgeschlossen. Die Satzung des VKDN
findet sich unter der Ordnungsnummer 7.422-502 im geltenden Recht.

2 Red. Anm.: Vgl. VKDN-Newsletter 8/2024. Der Änderungstarifvertrag Nummer 1 enthielt in den §§ 2 und 3 Regelungen zum
Ausgleich der Besitzstandszulagenkürzung 2025 und 2026, die hier nicht abgebildet werden.
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Zwischen dem Verband kirchlicher und diakonischer Dienstgeber
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (VKDN)

vertreten durch den Vorstand

– einerseits –

und

der Kirchengewerkschaft
Landesverband Nord

vertreten durch den Vorstand

der ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di),

vertreten durch

die Landesbezirksleitung Hamburg, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg und
die Landesbezirksleitung Nord, Hüxstraße 1–9, 23552 Lübeck

– andererseits –

wird auf Grundlage der Tarifverträge vom 3. Juni 2021 und 5. November 1979 Folgendes
vereinbart:

§ 1
Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Schulstiftung der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, die als Schulleitungen, Lehrkräfte
oder als sonstige Beschäftigte pädagogisch und bzw. oder unterrichtsbegleitend im Schul-
dienst an allgemeinbildenden Schulen und berufsbildenden Schulen (Berufs-, Berufsfach-
und Fachschulen) tätig sind – nachfolgend Beschäftigte genannt.

§ 2

Es finden die §§ 3 bis 32 des Tarifvertrags für kirchlich Beschäftigte (TV KB) Anwendung,
soweit in diesem Tarifvertrag nicht abweichende Regelungen bestehen.

§ 3

(1) Abweichend von § 3 Absatz 8 TV KB gelten die bis zum Tag vor dem Inkrafttreten
dieses Tarifvertrages beim ehemaligen Dienstgeber angezeigten Nebentätigkeiten als an-
gezeigt und nicht untersagt oder mit entsprechenden Auflagen versehen.

(2) Ergänzend zu § 3 Absatz 9 TV KB gelten die Bestimmungen, die zur Verhütung der
Verbreitung übertragbarer Krankheiten durch die Schulen allgemein erlassen sind.
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(3) 1Die §§ 5 bis 8, §§ 10 bis 121 finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen
für vergleichbare beamtete Lehrkräfte entsprechend. 3Sind solche nicht vorhanden, so sind
arbeitsvertraglich Regelungen zu treffen.

(4) 1Abweichend von § 13 TV KB richtet sich die Eingruppierung nach den jeweiligen
Landesregelungen für vergleichbare Lehrkräfte. 2Hierbei entsprechen die Entgeltgruppen
der jeweiligen tariflichen Regelung für vergleichbare Lehrkräfte den Entgeltgruppen ge-
mäß Anlage 1.

(5) Die Zuordnung der Entgeltstufen richtet sich nach den jeweiligen tariflichen Landes-
regelungen für vergleichbare Lehrkräfte, die mit der Maßgabe anzuwenden sind, dass für
neu zu begründende Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften die zur Vorbereitung auf den
Lehrerberuf abgeleistete Zeit des Referendariats oder des Vorbereitungsdienstes im Um-
fang von sechs Monaten auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1 angerechnet wird.

(6) 1Die §§ 19 bis 20 TV KB finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen für
die entsprechenden Lehrkräfte im Landesdienst. 3Werden Beschäftigte während der Schul-
ferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so haben sie dies unverzüglich anzu-
zeigen. 4Beschäftigte haben sich nach Ende der Schulferien oder, wenn die Krankheit län-
ger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zur Arbeitsleistung zur Verfügung
zu stellen. 5Für die Inanspruchnahme Beschäftigter während der den Urlaub in den Schul-
ferien übersteigenden Zeit gelten die Bestimmungen für die entsprechenden Lehrkräfte im
Landesdienst.

(7) Abweichend von § 29 Absatz 1 TV KB endet das Arbeitsverhältnis mit dem Ablauf
des Schulhalbjahres (31. Januar bzw. 31. Juli), in dem Beschäftigte das gesetzlich festge-
legte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente vollenden.

(8) § 22 TV KB findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die bei deutschen Auslands-
schulen verbrachten Zeiten als Beschäftigungszeit angerechnet werden können.

(9) § 28 Absatz 22 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass eine ordentliche Kündigung
nur zum Ablauf des 31. Januar oder des 31. Juli eines Jahres zulässig ist.

(10)§ 7 TV KB findet keine Anwendung. Statt dieser Regelung gilt Anlage 2.

§ 4
Inkrafttreten und Laufzeit des Tarifvertrages

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. August 2023 in Kraft.

(2) 1Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende, erstmals
zum 31. Dezember 2024 schriftlich gekündigt werden.

1 Red. Anm.: Gemeint sind §§ 5 bis 8, §§ 10 bis 12 TV KB.
2 Red. Anm.: Gemeint ist § 28 Absatz 2 TV KB.
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2Unabhängig von Unterabsatz 1 kann die Anlage 1 mit einer Frist von einem Monat zum
Monatsende, frühestens zum 31. Dezember 2026 schriftlich gekündigt werden.

Lübeck, 13. März 2023

Für den Verband kirchlicher und dia-
konischer

Anstellungsträger in Norddeutschland
(VKDA)

Für die Gewerkschaften

gez. Unterschriften gez. Unterschriften
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Anlage 1 zum TV Schulstiftung

Entgelttabelle

ab 1. August 2023

(alle Beträge in Euro)

Entgelt-
gruppe

Grund-
entgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 4.808,70 5.170,06 5.361,02 6.039,27 6.552,87 6.749,45

14 4.353,76 4.682,78 4.952,77 5.361,02 5.986,56 6.166,17

13 4.059,63 4.369,50 4.602,58 5.055,40 5.681,35 5.851,80

12 3.658,83 3.916,67 4.462,73 4.942,20 5.561,50 5.728,33

11 3.619,55 3.863,06 4.140,44 4.562,55 5.175,29 5.330,55

10 3.491,70 3.730,66 4.004,27 4.283,39 4.814,47 4.958,91

9b 3.108,18 3.338,56 3.488,65 3.903,39 4.256,18 4.383,88

9a 3.108,18 3.338,56 3.388,60 3.488,65 3.903,39 4.019,22

8 2.951,36 3.178,76 3.305,15 3.425,27 3.558,01 3.640,18

7 2.776,96 2.999,03 3.166,10 3.292,52 3.393,67 3.482,14

6 2.730,20 2.950,00 3.072,59 3.197,72 3.279,88 3.368,37
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[ab 1. August 2025:

gültig vom 1. August 2025 bis 31. Dezember 2025

(alle Beträge in Euro)

Entgelt-
gruppe

Grund-
entgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 5.008,70 5.370,06 5.561,02 6.239,27 6.752,87 6.949,45

14 4.553,76 4.882,78 5.152,77 5.561,02 6.186,56 6.366,17

13 4.259,63 4.569,50 4.802,58 5.255,40 5.881,35 6.051,80

12 3.858,83 4.116,67 4.662,73 5.142,20 5.761,50 5.928,33

11 3.819,55 4.063,06 4.340,44 4.762,55 5.375,29 5.530,55

10 3.691,70 3.930,66 4.204,27 4.483,39 5.014,47 5.158,91

9b 3.308,18 3.538,56 3.688,65 4.103,39 4.456,18 4.583,88

9a 3.308,18 3.538,56 3.588,60 3.688,65 4.103,39 4.219,22

8 3.151,36 3.378,76 3.505,15 3.625,27 3.758,01 3.840,18]
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[ab 1. Januar 2026:

gültig ab 1. Januar 2026

(alle Beträge in Euro)

Entgelt-
gruppe

Grund-
entgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 5.275,40 5.656,64 5.858,10 6.573,66 7.115,51 7.322,90

14 4.795,45 5.142,56 5.427,40 5.858,10 6.518,05 6.707,53

13 4.487,43 4.814,33 5.060,23 5.537,96 6.198,34 6.378,16

12 4.064,58 4.336,60 4.912,70 5.418,53 6.071,89 6.247,91

11 4.027,71 4.284,62 4.577,25 5.022,58 5.669,02 5.832,82

10 3.892,83 4.144,94 4.433,60 4.728,07 5.288,35 5.440,73

9b 3.488,21 3.731,27 3.889,61 4.327,16 4.699,36 4.834,09

9a 3.488,21 3.731,27 3.784,06 3.889,61 4.327,16 4.449,36

8 3.325,04 3.564,94 3.698,29 3.825,01 3.965,05 4.051,74]
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Anlage 2 zum TV Schulstiftung

Langzeitkonto

Präambel

Beschäftigten wird durch diese Vereinbarung die Möglichkeit eröffnet, im Wege von
ZeitWertKonten Arbeitsentgeltbestandteile und bzw. oder den Geldwert bereits geleisteter
Arbeitszeit teilweise in Wertguthaben einzubringen und erst zu einem späteren Zeitpunkt
abzurufen. Die ZeitWertKonten werden ausschließlich in Geldwerten geführt. Diese Geld-
werte werden vom Dienstgeber durch geeignete und hierfür zulässige Kapitalanlagen (In-
vestmentfondsanteile und bzw. oder Versicherungsprodukt) rückgedeckt und gegen In-
solvenz gesichert, soweit gesetzlich erforderlich. Die Wertguthaben auf den ZeitWert-
Konten können beispielsweise verwendet werden:

- für mehrmonatige, sozial abgesicherte Freizeitblöcke mit beliebiger Verwendungs-
möglichkeit,1

- für eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit,

- für vorübergehende Teilzeit mit finanziellem Ausgleich, d. h. für eine vorübergehende
Reduzierung der Arbeitszeit (z. B. zur Kinderbetreuung oder zur Betreuung pflegebe-
dürftiger, nahestehender Personen).

Diese Vereinbarung legt die Bedingungen des Entstehens, der Weiterentwicklung, der
Verwendung, der Verwaltung, der Rückdeckung und gegebenenfalls der Insolvenzsiche-
rung der Wertguthaben fest. Abweichende Regelungen in einzelnen Arbeitsverträgen sind
nicht möglich. Diese Vereinbarung geht individuellen Vereinbarungen vor. Wenn sich die
rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die gesetzlichen Regelungen zum Ar-
beits-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht, ändern, werden Dienstgeber und deren Mit-
arbeitervertretung unverzüglich mit dem Ziel zusammentreten, eine den geänderten Rah-
menbedingungen entsprechende Anpassung dieser Vereinbarung umzusetzen.

Teil I
Konzeption der ZeitWertKonten und Wertguthaben

§ 1
Persönlicher Anwendungsbereich, Laufzeit

(1) 1Diese Vereinbarung gilt für alle unbefristet Beschäftigten, soweit sie seit mindestens
sechs Monaten in einem ununterbrochenen Arbeitsverhältnis stehen. 2Das vereinbarte mo-
natliche Bruttoarbeitsentgelt dieser Beschäftigten muss die gesetzliche Grenze der gering-

1 Red. Anm.: Satzzeichen redaktionell ergänzt.
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fügigen Beschäftigung (derzeit 520 Euro) übersteigen. 3Ein Mindestlebensalter wird nicht
festgelegt.

(2) Diese Vereinbarung gilt nicht für die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.

(3) 1Beschäftigte haben die Teilnahme an dieser Vereinbarung schriftlich zu erklären. 2Sie
können mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende durch schriftliche Erklärung
gegenüber dem Dienstgeber kündigen. 3Maßgeblich ist das Zugangsdatum der Kündigung.

§ 2
Ansparvereinbarung

(1) Für jeden teilnehmenden Beschäftigten ist ein gesondertes Konto über sein Wertgut-
haben einzurichten (ZeitWertKonto), das nach Maßgabe der Regelungen dieser Verein-
barung zu führen ist.

(2) 1Über die konkret in das Wertguthaben einzubringenden oder zu entnehmenden Leis-
tungen – insbesondere Art, Höhe und Zeitpunkt der Leistung – ist unter Einbeziehung
dieser Vereinbarung jeweils einzelvertraglich mit dem Beschäftigten eine gesonderte Ver-
einbarung (sog. Ansparvereinbarung) zu treffen, die zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform
bedarf. 2Die Ansparvereinbarung muss jeweils einen ausdrücklichen Verzicht auf die Aus-
zahlung der einzustellenden Entgelte enthalten.

(3) 1Die Ansparvereinbarung ist spätestens sechs Wochen vor Quartalsende abzuschlie-
ßen, sodass die Ansparphase zum nächstfolgenden Quartalsanfang beginnen kann. 2Spätere
Änderungen der Ansparvereinbarung sind ebenfalls spätestens sechs Wochen vor Quar-
talsende mit Wirkung zum nächstfolgenden Quartalsanfang zu vereinbaren.

(4) 1Die Ansparvereinbarung wird für ein Jahr abgeschlossen. 2Danach kann sie mit Wir-
kung für die Zukunft binnen einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende durch ein-
seitige, schriftliche Erklärung des Beschäftigten gegenüber dem Dienstgeber beendet wer-
den. 3Für die Wahrung der Frist kommt es auf den rechtzeitigen Zugang der Erklärung an.

§ 3
Langzeitkonto, Umwandlung, Anlageformen

(1) 1Das ZeitWertKonto wird ausschließlich zum langfristigen Wertausgleich gebildet.
2Es handelt sich um ein Langzeitkonto. 3Gleitzeitkontenregelungen und andere Regelun-
gen, die einen kurzfristigen Ausgleich für geleistete Mehrarbeit bzw. Überstunden in einem
Zeitraum von bis zu einem Kalenderjahr regeln, sind von dieser Vereinbarung nicht erfasst.
4Eine etwaige gegenwärtige oder künftige Vereinbarung zur Arbeitszeit und zur Arbeits-
zeitflexibilisierung bleibt deshalb unberührt. 5Zeitenguthaben bis zu 45 Stunden jährlich
aus einem Arbeitszeit- oder Gleitzeitkonto können gutgeschrieben werden. 6Gegenstand
dieser Vereinbarung sind Wertguthaben im Sinne des § 7b SGB IV.

Tarifvertrag Schulstiftung TV KBL 7.555

19.01.2026 Nordkirche 9



(2) 1In das ZeitWertKonto können von dem Beschäftigten geleistete und noch nicht ver-
gütete Arbeit (Zeitwerte) und weitere Ansprüche auf Arbeitsentgelt (Geldwerte) eingestellt
werden. 2Hierzu zählen ausschließlich (Katalog der Ansparkomponenten):

a) Teile des laufenden Bruttoarbeitsentgelts in Höhe von maximal 25 Prozent, wobei dem
Beschäftigten ein monatliches Bruttoarbeitsentgelt verbleiben muss, das die jeweilige
gesetzliche Grenze der geringfügigen Beschäftigung (zurzeit: 520 Euro) übersteigt.

b) Jahressonderzahlung,

c) vereinbarte besondere Entgelte,

d) Einmalzahlungen,

e) der Geldwert von geleisteten Überstunden, soweit diese nach einer etwaigen, derzeit
oder künftig geltenden Vereinbarung zur Arbeitszeit und zur Arbeitszeitflexibilisie-
rung abgerechnet oder ausgezahlt werden und die Einstellung in das Wertguthaben der
entsprechenden Vereinbarung nicht widerspricht,

f) der Geldwert eines Urlaubsanspruches, soweit er den gesetzlichen Mindesturlaub
übersteigt.

(3) 1Das ZeitWertKonto wird in Geldwerten geführt. 2Zeitwerte werden in Geldwerte um-
gewandelt.

(4) 1Das Wertguthaben wird durch den jeweiligen Dienstgeber angelegt, und zwar in ei-
nem Versicherungsprodukt. 2Der Dienstgeber schließt als Versicherungsnehmer einen
speziellen Versicherungsvertrag (Kollektivvertrag) zur Rückdeckung des Wertguthabens
ab. 3Der teilnehmende Beschäftigte ist versicherte Person. 4Alle Erträgnisse aus dem Ver-
sicherungsvertrag (Einzelvertrag) stehen dem teilnehmenden Beschäftigten zu und erhö-
hen sein Wertguthaben.

(5) Beschäftigte erhalten nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen einen Kontoauszug
über die Höhe des ihnen individuell zuzurechnenden Wertguthabens.

§ 4
Insolvenzsicherung, Werterhaltung

(1) Die Insolvenzsicherung entfällt, soweit über das Vermögen des Dienstgebers nicht das
Insolvenzverfahren eröffnet werden kann, da der Dienstgeber als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts konstituiert ist.

(2) 1Der Dienstgeber garantiert und steht dafür ein, dass zum Zeitpunkt der Entnahme aus
dem Wertguthaben die vom Beschäftigten zuvor in das Wertguthaben eingestellten Geld-
werte der ursprünglichen Höhe nach (Ansparbetrag) vorhanden sind. 2Der Dienstgeber hat
für eine werterhaltende Anlage bzw. Rückdeckung Sorge zu tragen. 3Das angesparte Wert-
guthaben und der Geldwert der Rückdeckung sind für jeden teilnehmenden Beschäftigten
durch den Dienstgeber regelmäßig wie folgt abzugleichen. 4Zum Ende des Kalenderjahres
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wird der Dienstgeber prüfen, ob der Geldwert der Rückdeckung das angesparte Wertgut-
haben des Beschäftigten in voller Höhe abdeckt. 5Ergibt die Prüfung, dass der Geldwert
der Rückdeckung das angesparte Wertguthaben nicht mehr abdeckt, hat der Dienstgeber
die Differenz umgehend durch Nachschuss in die jeweils gewählte Rückdeckung bzw.
Anlage auszugleichen.

Teil II
Ansparprozess

§ 5
Ansparphase: Einbringung von Werten in das Wertguthaben

(1) 1Ein Geldwert wird in Höhe des Entgeltanspruchs zum Zeitpunkt der Wertstellung in
das Wertguthaben eingestellt. 2Dies gilt gleichermaßen für aus Zeitwerten (Überstunden,
Urlaub) umgewandelte Geldwerte. 3Entgeltansprüche im Sinne dieser Regelung sind im
Zeitpunkt der Einstellung in das Wertguthaben bereits unbedingt verdiente Arbeitsent-
geltansprüche. 4Vorauszahlungen und Abschläge können erst dann eingestellt werden,
wenn und soweit ein endgültiger Entgeltanspruch besteht.

(2) 1Der nach Absatz 1 einzustellende Betrag setzt sich zusammen aus dem Arbeitsentgelt
des Beschäftigten zuzüglich der darauf entfallenden Beiträge des Dienstgebers zur Sozi-
alversicherung bis zur Höhe des Gesamtsozialversicherungsbeitrages. 2Dies gilt auch, so-
weit eine Ansparung aus Entgeltbestandteilen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenzen
erfolgt. 3Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist nach den Vorschriften des Sozialge-
setzbuches zu ermitteln und zu sichern.

(3) Die Einstellung von Geldwerten in das Wertguthaben erfolgt zum vereinbarten Zeit-
punkt der Abrechnung des Arbeitsentgelts.

(4) Die Einstellung von Geldwerten in das Wertguthaben ist ohne Einfluss auf Zahlungen
des Dienstgebers aufgrund weiterer Vereinbarungen (wie z. B. einer eventuellen Verein-
barung zur betrieblichen Altersversorgung).

(5) 1Eingestellte Beiträge des Dienstgebers zur Sozialversicherung sind nur in denjenigen
Entnahmefällen an die Sozialversicherungsträger zu entrichten, wenn eine gesetzliche oder
sonstige rechtliche Pflicht (z. B. durch Satzung) zur Entrichtung von Beiträgen besteht.
2Auf diese Bestandteile des Wertguthabens besteht darüber hinaus kein eigenständiger
Anspruch des Beschäftigten. 3Dies gilt nicht für die auf die Dienstgeberbeiträge entfal-
lenden Erträge; diese stehen dem Beschäftigten zu.

(6) Die nach Maßgabe der Ansparvereinbarung nach § 2 dieser Vereinbarung in das Wert-
guthaben einzustellenden Geldwerte werden durch den Dienstgeber dokumentiert.
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Teil III
Verwendung des Wertguthabens, Freistellungsphase, Entnahme

§ 6
Möglichkeiten der Verwendung durch den Beschäftigten

(1) 1Das Wertguthaben steht allein dem Beschäftigten zu. 2Der Beschäftigte kann das vor-
handene Wertguthaben – neben den gesetzlich vorgegebenen Verwendungsmöglichkeiten
– ausschließlich wie folgt verwenden (Katalog der Verwendungsmöglichkeiten):

- im Regelfall für eine vollständige oder teilweise Freistellung von der Arbeitsleistung
(Freistellungsphase) bzw. für Verringerung der Arbeitszeit – sofern gesetzlich geregelt
oder vertraglich vereinbart,

- für eine zeitlich befristete Arbeitsentgeltzahlung im Fall einer Langzeiterkrankung
oder einer zeitlich befristeten Erwerbsminderung zur Erhöhung der sonstigen vom
Beschäftigten bezogenen Leistungen,

- für Kinderbetreuungszeiten nach § 15 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
(BEEG),

- für Sabbatjahre,

- für Weiterbildung bzw. berufliche Qualifikation,

- für eine Verringerung der Arbeitszeit, sofern darauf ein Anspruch nach § 8 Teilzeit-
und Befristungsgesetz (TzBfG) besteht, jedoch befristet auf die Dauer der Entnahme
aus dem Wertguthaben,

- nur ausnahmsweise in existentiellen Notfällen für die Auszahlung eines Nettobetrages
bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis (ohne Freistellung) und ohne dass die Teilnah-
me am Modell selbst beendet wird.

(2) 1Die Freistellungphase muss eine Mindestdauer von einem Monat haben. 2Hinsichtlich
Dauer und Beginn der Freistellungsphase sind die betrieblichen Erfordernisse zu berück-
sichtigen.

(3) Die Freistellungsphase kann auch unmittelbar vor dem Zeitpunkt liegen, vor dem der
Beschäftigte eine Rente wegen Alters bezieht oder beziehen könnte.

(4) Nach den geltenden gesetzlichen Regelungen sind Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge aus dem Wertguthaben erst bei Auszahlung abzuführen.

(5) 1Ansprüche des Beschäftigten auf die Verwendung des Wertguthabens unterliegen
nicht der Verjährung. 2Ausschlussfristen gelten nicht. 3Ein Verfall zum Nachteil des Be-
schäftigten tritt nicht ein.

(6) 1Während der Freizeitphase wirken sich Arbeitsunfähigkeitstage kostenneutral aus.
2Die Freizeitphase wird um die Arbeitsunfähigkeitstage verlängert. 3Für den Nachweis der
Arbeitsunfähigkeit gilt § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG).
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§ 7
Freistellungsphase

(1) 1Eine Freistellung ist unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse hinsicht-
lich des Beginns und der Dauer der Freistellung möglich. 2Der Dienstgeber entscheidet
über den Antrag des Beschäftigten auf Freistellung innerhalb von einem Monat nach Ein-
gang des Antrags.

(2) 1Der Beschäftigte hat einen Wunsch auf Freistellung im Sinne des § 6 Absatz 1 dieser
Vereinbarung frühzeitig anzukündigen. 2Er hat die Freistellung mindestens drei Monate
vor dem gewünschten Beginn der Freistellungsphase schriftlich zu beantragen. 3Kürzere
gesetzliche Fristen für einen Freistellungssachverhalt bleiben unberührt. 4Lehnt der Dienst-
geber die beantragte Freistellung ab, hat er schriftlich die entgegenstehenden betrieblichen
Erfordernisse (Gründe für die Ablehnung) binnen einer Ausschlussfrist von einem Monat
ab Stellung des Antrages zu benennen. 5Hat der Dienstgeber die Gründe nicht benannt, gilt
der Antrag auf Freistellung als genehmigt. 6Zu den benannten Gründen für die Ablehnung
ist die Mitarbeitervertretung auf Verlangen des Beschäftigten zu hören.

(3) Der Antrag auf Freistellung gilt zugleich als Antrag auf Entnahme aus dem Wertgut-
haben.

(4) 1Während der Freistellungsphase erhält der Beschäftigte aus dem Wertguthaben durch-
gängig ein monatliches Entgelt. 2Die konkrete Höhe des monatlichen Entgelts in der Frei-
stellungsphase ist zuvor schriftlich zu vereinbaren. 3Wird keine Vereinbarung getroffen,
gilt das durchschnittliche Arbeitsentgelt (Bruttomonatsentgelt) der vorausgegangenen
zwölf Kalendermonate als vereinbart. 4Jahressonderzahlung, Einmalzahlungen bzw. be-
sonders vereinbarte Entgelte bleiben bei der Berechnung des durchschnittlichen Arbeits-
entgeltes unberücksichtigt.

(5) Der Beschäftigte erwirbt für volle Kalendermonate der Freistellung keinen Urlaubs-
anspruch.

§ 8
Störfälle

(1) 1Kommt es nicht zur planmäßigen Verwendung des Wertguthabens für eine Freistel-
lungsphase, liegt nach dem Gesetz ein sogenannter (sozialversicherungsrechtlicher) Stör-
fall vor. 2Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Arbeitsverhältnis vorzeitig aufgrund
von Kündigung, Erwerbsminderung oder Tod endet.

(2) 1Im Todesfall ist das Wertguthaben zum Geldwert vererblich. 2Es handelt sich nach
gegenwärtiger gesetzlicher Regelung um nach dem Einkommensteuergesetz zu versteu-
erndes Arbeitseinkommen. 3Steuern sind nach den Besteuerungsmerkmalen des Erben von
diesem zu entrichten. 4§ 5 Absatz 5 gilt entsprechend. 5Auf die Dienstgeberbeiträge zur
Sozialversicherung besteht kein eigenständiger Anspruch.
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(3) 1Im Fall des Dienstgeberwechsels kann das Wertguthaben zum Geldwert übertragen
werden, sofern bei dem neuen Dienstgeber die tatsächlichen und rechtlichen Vorausset-
zungen für die Übernahme vorliegen. 2Im Übrigen finden die gesetzlichen Regelungen
Anwendung. 3In diesem Fall werden auch die eingestellten Dienstgeberbeiträge zur Sozi-
alversicherung mit auf den neuen Dienstgeber übertragen, soweit zwingende gesetzliche
Regelungen dem nicht entgegenstehen.

(4) Im Störfall wird das Wertguthaben nach den jeweils geltenden gesetzlichen Regelun-
gen aufgelöst.

Teil IV
Administration

§ 9
Verwaltung, Abwicklung und Datenschutz

(1) Der Dienstgeber ist berechtigt, die Verwaltung und Abwicklung der ZeitWertKonten
der Beschäftigten auf einen ZeitWertKonten-Administrator zu übertragen.

(2) 1Der Dienstgeber und der Administrator sind jeweils berechtigt, einen Rechenzen-
trumsbetreiber zum Zweck der Umsetzung dieser Vereinbarung einzuschalten. 2Der
Dienstgeber und der Administrator sind jeweils berechtigt, beauftragte Dritte
(Auftragnehmer im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes – BDSG) für die technische
Abwicklung, insbesondere für die Auftragsdatenverarbeitung, einzuschalten. 3Die
Erfüllung der datenschutzrechtlichen Anforderungen ist sicher zu stellen. 4Der Dienstgeber
ist berechtigt, die sachkundige Beratung der Beschäftigten auf einen Berater zu übertragen.

(3) 1Der Dienstgeber ist berechtigt, dem Administrator und dem Berater – zweckgebunden
– die für die Umsetzung dieser Vereinbarung (Administration der Wertguthaben und Be-
ratung des Beschäftigten) erforderlichen personenbezogenen Daten der teilnehmenden
Beschäftigten zu übermitteln. 2Der beauftragte Administrator ist zur Speicherung, Verar-
beitung, Nutzung der vorstehend genannten Daten und ihrer Übermittlung, an einen von
ihm beauftragten Rechenzentrumsbetreiber und an den Berater berechtigt, jedoch aus-
schließlich zum Zweck der Umsetzung dieser Vereinbarung.

(4) 1Der Berater ist zur Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der vorstehend genannten
Daten berechtigt, jedoch ausschließlich zum Zweck der Umsetzung dieser Vereinbarung.
2Die Erfüllung der datenschutzrechtlichen Anforderungen ist sicher zu stellen. 3Im Übrigen
dürfen die vorstehend genannten Daten zu keinem anderen Zweck genutzt oder verarbeitet
werden. 4Zu einer Übermittlung an weitere, hier nicht genannte Beteiligte, Personen oder
Firmen bedarf es einer weiteren vorherigen, schriftlichen Einwilligung des Beschäftigten.
5Die Speicherung, Verarbeitung, Nutzung oder Übermittlung personenbezogener Daten
aufgrund gesetzlicher Regelungen bleibt unberührt.
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(5) Die Durchführung ist ausschließlich über die Ecclesia Versicherungsdienst GmbH so-
wie der ihr verbundenen Unternehmen möglich.

§ 10
Kosten

(1) Die Kosten der Durchführung dieser Vereinbarung werden zwischen teilnehmenden
Beschäftigten und Dienstgeber wie folgt aufgeteilt.

(2) Einrichtungskosten trägt der Dienstgeber nach gesonderter Vereinbarung.

(3) 1Betriebskosten:

- Der Dienstgeber trägt die Kosten der Störfallabrechnung (20 Euro pro Störfallabrech-
nung und Arbeitnehmer).

- Der Dienstgeber trägt die Kontoführungsgebühr pro Beschäftigtem und Monat in Höhe
von 2,50 Euro.

2Die angegebenen Kosten sind netto. 3Die gesetzliche Umsatzsteuer ist, soweit sie anfällt,
jeweils hinzuzurechnen.
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